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Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des 
Lageberichts, des Konzernabschlusses, des Kon-
zernlageberichts und des Berichts des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2015

2. Verwendung des Bilanzgewinns

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzge-
winn des Geschäftsjahres 2015 in Höhe von  
EUR 6.653.903,55 wie folgt zu verwenden: Ein Betrag 
von EUR 1.200.000,00 wird an die Aktionäre ausge-
schüttet durch Zahlung einer Dividende von EUR 0,15 
je Aktie auf die für das Geschäftsjahr 2015 dividenden-
berechtigten 8.000.000 Stückaktien. Der Restbetrag in 
Höhe von EUR 5.453.903,55 wird auf neue Rechnung 
vorgetragen. 

3. Entlastung des Vorstands

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitglie-
dern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Ent-
lastung zu erteilen.

4. Entlastung des Aufsichtsrats

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitglie-
dern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 
Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2016

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg, 
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu 
wählen.

6. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß  
§ 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und zu deren Verwendung

 Die von der Hauptversammlung am 9. Juni 2011 
beschlossene Ermächtigung der Gesellschaft zum 
Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
läuft am 8. Juni 2016 aus.

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, fol-
genden Beschluss zu fassen:

a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum Ablauf 
des 31. Mai 2021 einmal oder mehrmals eigene 
Aktien im Umfang von insgesamt bis zu 10 % des 
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zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals oder – 
falls das Grundkapital bei Ausübung der Ermäch-
tigung niedriger ist – des zum Zeitpunkt der Aus-
übung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. 
Der Erwerb zum Zwecke des Handels mit eigenen 
Aktien ist ausgeschlossen. Zusammen mit den 
aus anderen Gründen erworbenen eigenen Aktien, 
die sich jeweils im Besitz der Gesellschaft befinden 
oder ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, 
dürfen die aufgrund dieser Ermächtigung erworbe-
nen Aktien zu keinem Zeitpunkt 10 % des jeweili-
gen Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. 
Der Erwerb darf über die Börse oder mittels eines 
an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufan-
gebots erfolgen. Der Gegenwert für den Erwerb 
der Aktien (ohne Erwerbsnebenkosten) darf bei 
Erwerb über die Börse den Mittelwert der Aktien-
kurse (Schlussauktionspreise der Nabaltec-Aktie 
im Xetra-Handel oder in einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapier-
börse) an den letzten drei Handelstagen vor der 
Verpflichtung zum Erwerb nicht um mehr als 10 % 
über- bzw. unterschreiten. Bei einem öffentlichen 
Kaufangebot darf er den Mittelwert der Aktien-
kurse (Schlussauktionspreise der Nabaltec-Aktie 
im Xetra-Handel oder in einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapier-
börse) an den letzten drei Handelstagen vor dem 
Tag der Veröffentlichung des Angebots nicht um 
mehr als 10 % über- bzw. unterschreiten. Sollte 
bei einem öffentlichen Kaufangebot das Volumen 
der angebotenen Aktien das vorgesehene Rück-
kaufvolumen überschreiten, muss die Annahme 
im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien 
erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer 
Stückzahlen bis zu 50 Stück zum Erwerb ange-
botener Aktien der Gesellschaft je Aktionär kann 
vorgesehen werden.

b) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum Ablauf des 
31. Mai 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
eine Veräußerung der erworbenen Aktien über die 
Börse, durch Angebot an alle Aktionäre oder ge-
gen Sachleistung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre zu dem Zweck vorzunehmen, 
Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteili-
gungen an Unternehmen zu erwerben. Darüber 
hinaus wird der Vorstand ermächtigt, bei einer 
Veräußerung eigener Aktien durch Angebot an alle 
Aktionäre den Inhabern der von der Gesellschaft 
und ihren verbundenen Unternehmen etwa ausge-
gebenen Optionsrechte, Wandelschuldverschrei-
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bungen und Wandelgenussrechte ein Bezugsrecht 
auf die Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie 
es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wan-
delrechts zustehen würde. Für diese Fälle und in 
diesem Umfang wird das Bezugsrecht der Aktio-
näre ausgeschlossen. Der Vorstand wird weiter 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
eigene Aktien als Belegschaftsaktien an Mitar-
beiter der Gesellschaft und mit ihr verbundener 
Unternehmen auszugeben oder zur Bedienung 
von Optionsrechten bzw. Erwerbsrechten oder Er-
werbspflichten auf Aktien der Gesellschaft zu ver-
wenden, die Mitarbeitern oder Organmitgliedern 
der Gesellschaft und verbundener Unternehmen 
eingeräumt wurden.

 Ferner wird der Vorstand ermächtigt, die erwor-
benen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
an Dritte gegen Barzahlung zu veräußern, wenn 
der Kaufpreis den Börsenpreis der Aktien zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich un-
terschreitet. Von dieser Ermächtigung darf nur 
Gebrauch gemacht werden, wenn sichergestellt 
ist, dass die Zahl der aufgrund dieser Ermächti-
gung veräußerten Aktien zum Zeitpunkt der Aus-
übung der Ermächtigung 10 % des vorhandenen 
Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigt. 
Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapi-
tals sind Aktien anzurechnen, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre in direkter oder 
entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. 
Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedie-
nung von Options- und/oder Wandlungsrechten 
aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen 
oder -genussrechten auszugeben sind, sofern 
diese Schuldverschreibungen oder Genussrechte 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in 
entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG ausgegeben werden.

c) Der Vorstand wird weiter ermächtigt, bis zum Ab-
lauf des 31. Mai 2021 aufgrund der Ermächtigung 
erworbene Aktien mit Zustimmung des Aufsichts-
rats einzuziehen, ohne dass die Durchführung der 
Einziehung eines weiteren Hauptversammlungs-
beschlusses bedarf.
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7. Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals so-
wie entsprechende Änderung der Satzung

 Das von der Hauptversammlung am 9. Juni 2011 be-
schlossene Genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 
2011/I) läuft am 8. Juni 2016 aus.

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, fol-
genden Beschluss zu fassen:

a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-
schaft bis zum Ablauf des 31. Mai 2021 einmalig 
oder mehrmals um insgesamt bis zu  
€ 4.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 
4.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen 
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei 
die Erhöhung der Anzahl der Aktien in demselben 
Verhältnis wie die Erhöhung des Grundkapitals 
zu erfolgen hat (Genehmigtes Kapital 2016/I). 
Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzu-
räumen. Das Bezugsrecht kann den Aktionären 
auch in der Weise eingeräumt werden, dass die 
neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem 
nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz 1 
oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 
tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionären zum Bezug 
anzubieten. Der Vorstand wird ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen 
sowie den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die 
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Ein 
Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur zulässig

- zum Ausgleich von Spitzenbeträgen,

- zur Gewährung von Umtausch- oder Be-
zugsrechten an Inhaber von zu begebenden 
Wandlungs- und Optionsrechten aus Schuld-
verschreibungen,

- zur Gewinnung von Sacheinlagen in Form 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen, oder

- wenn bei einer Kapitalerhöhung gegen Bar- 
einlage der Ausgabebetrag der neuen Aktien 
den Börsenpreis nicht wesentlich unterschrei-
tet und die unter Ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß § 186 Abs. 3 AktG ausgegebe-
nen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals 
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nicht überschreiten, und zwar weder im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 
der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 
Zahl sind Aktien anzurechnen, die zur Bedie-
nung von Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen ausgegeben wurden oder 
auszugeben sind, sofern die Schuldverschrei-
bungen in entsprechender Anwendung des 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss 
des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Auf 
die Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals 
ist ferner die Veräußerung eigener Aktien an-
zurechnen, wenn die Veräußerung auf Grund 
einer im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 
genehmigten Kapitals gültigen Ermächtigung 
zur Veräußerung eigener Aktien unter Aus-
schluss des Bezugsrechts erfolgt.

 Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von 
§ 4 der Satzung entsprechend der Durchführung 
der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapi-
tal 2016/I zu ändern, sowie alle sonstigen damit in 
Zusammenhang stehenden Änderungen der Sat-
zung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen.

b) Die Kosten der Kapitalerhöhung und ihrer Durch-
führung trägt die Gesellschaft.

c) § 4 Ziffer 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

 „4. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft bis zum Ablauf des 31. Mai 2021 
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 
€ 4.000.000,00 (in Worten: Euro vier Millionen) 
durch Ausgabe von bis zu 4.000.000 (in Worten: 
vier Millionen) neuen, auf den Inhaber lautenden 
Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen 
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei 
die Erhöhung der Anzahl der Aktien in demselben 
Verhältnis wie die Erhöhung des Grundkapitals zu 
erfolgen hat (Genehmigtes Kapital 2016/I). Dabei 
ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. 
Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch in der 
Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien 
von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 
1 Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des 
Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unterneh-
men mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der 
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz 
oder teilweise auszuschließen sowie den weiteren 
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Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der 
Aktienausgabe festzulegen. Ein Bezugsrechtsaus-
schluss ist jedoch nur zulässig

- zum Ausgleich von Spitzenbeträgen,

- zur Gewährung von Umtausch- oder Be-
zugsrechten an Inhaber von zu begebenden 
Wandlungs- und Optionsrechten aus Schuld-
verschreibungen,

- zur Gewinnung von Sacheinlagen in Form 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen, oder

- wenn bei einer Kapitalerhöhung gegen Bar- 
einlage der Ausgabebetrag der neuen Aktien 
den Börsenpreis nicht wesentlich unterschrei-
tet und die unter Ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß § 186 Abs. 3 AktG ausgegebe-
nen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals 
nicht überschreiten, und zwar weder im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 
der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 
Zahl sind Aktien anzurechnen, die zur Bedie-
nung von Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen ausgegeben wurden oder 
auszugeben sind, sofern die Schuldverschrei-
bungen in entsprechender Anwendung des 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss 
des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Auf 
die Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals 
ist ferner die Veräußerung eigener Aktien an-
zurechnen, wenn die Veräußerung auf Grund 
einer im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 
genehmigten Kapitals gültigen Ermächtigung 
zur Veräußerung eigener Aktien unter Aus-
schluss des Bezugsrechts erfolgt.

 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von  
§ 4 der Satzung entsprechend der Durchführung 
der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Ka-
pital 2016/I zu ändern, sowie alle sonstigen damit 
in Zusammenhang stehenden Änderungen der 
Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung be-
treffen.“

8. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen

 Die von der Hauptversammlung am 9. Juni 2011 be-
schlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen läuft am  
8. Juni 2016 aus.
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 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, fol-
genden Beschluss zu fassen:

a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bis zum Ablauf des 31. Mai 2021 
einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
im Gesamtbetrag von bis zu € 150.000.000,00 
und mit einer Laufzeit von längstens 15 Jahren 
(die „Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-
bungen“) auszugeben und den Inhabern von 
Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte und 
den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen 
Wandlungsrechte auf insgesamt bis zu 4.000.000 
auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesell-
schaft nach näherer Maßgabe der vom Vorstand 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegenden 
Options- bzw. Wandelanleihebedingungen (An-
leihebedingungen) zu gewähren. Die Hauptver-
sammlung kann durch Beschluss zur Ausgabe 
weiterer Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen unter Erhöhung des vorstehenden 
Gesamtbetrages ermächtigen. Der Vorstand kann 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch solche auf 
den Inhaber lautende Wandelschuldverschreibun-
gen begeben, bei denen die Inhaber der Wandel-
schuldverschreibungen nach näherer Maßgabe 
der Anleihebedingungen während des Wandlungs-
zeitraums oder am Ende des Wandlungszeitraums 
verpflichtet sind, die Schuldverschreibungen in 
neue Aktien der Gesellschaft umzutauschen oder 
bei denen das Wandlungsrecht nach näherer 
Maßgabe der Anleihebedingungen während oder 
am Ende des Wandlungszeitraums ausschließlich 
der Gesellschaft oder sowohl der Gesellschaft 
als auch dem Inhaber der Wandelschuldver-
schreibung zusteht. Die Options- und/oder Wan-
delschuldverschreibungen (Teilschuldverschrei-
bungen) können in EUR oder im entsprechenden 
Gegenwert in der gesetzlichen Währung eines 
OECD-Landes begeben werden.

b) Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschrei-
bungen werden jeder Teilschuldverschreibung ein 
oder mehrere Optionsrechte beigefügt, die die In-
haber der Teilschuldverschreibungen nach nähe-
rer Maßgabe der Anleihebedingungen zum Bezug 
von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
der Gesellschaft berechtigen. Der anteilige Betrag 
des Grundkapitals, der auf die je Teilschuldver-
schreibung zu beziehenden Stückaktien entfällt, 
darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibun-
gen nicht übersteigen. Die Laufzeit des Options-
rechts darf höchstens 15 Jahre betragen.
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c) Im Falle der Ausgabe von auf den Inhaber lauten-
den Wandelschuldverschreibungen erhalten die 
Inhaber der Schuldverschreibungen das Recht, 
ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer 
Maßgabe der Anleihebedingungen in neue, auf 
den Inhaber lautende Stückaktien der Gesell-
schaft umzutauschen. Das Umtauschverhältnis er-
gibt sich aus der Division des Nennbetrages einer 
Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten 
Wandlungspreis für eine neue Aktie der Gesell-
schaft. Es kann vorgesehen werden, dass das 
Umtauschverhältnis und/oder der Wandlungspreis 
in den Anleihebedingungen variabel ist und der 
Wandlungspreis innerhalb einer festzulegenden 
Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung 
des Aktienkurses während der Laufzeit festgesetzt 
wird. Das Umtauschverhältnis kann in jedem Fall 
auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; 
ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung 
festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen 
werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder 
in Geld ausgeglichen werden. Die Anleihebe-
dingungen können auch eine Wandlungspflicht 
des Inhabers der Wandelschuldverschreibungen 
zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen 
Zeitpunkt oder ein Wandlungsrecht ausschließlich 
der Gesellschaft oder sowohl der Gesellschaft als 
auch des Inhabers der Wandelschuldverschrei-
bung begründen. Der anteilige Betrag des Grund-
kapitals, der auf die je Teilschuldverschreibung 
zu beziehenden Stückaktien entfällt, darf den 
Nennbetrag der Teilschuldverschreibungen nicht 
übersteigen.

d) In den Anleihebedingungen kann die Ausübung 
des Wandlungs- und/oder Optionsrechts für be-
stimmte Zeiträume vor und nach einer Hauptver-
sammlung der Gesellschaft, vor dem Ende des 
Geschäftsjahres und nach der Veröffentlichung  
eines Angebots zur Zeichnung neuer Aktien oder 
anderer Wertpapiere der Gesellschaft ausge-
schlossen werden. Die Anleihebedingungen kön-
nen vorsehen, dass im Falle der Wandelung bzw. 
der Optionsausübung statt Aktien der Gesellschaft 
nach Wahl der Gesellschaft deren Gegenwert in 
Geld gezahlt wird, der nach näherer Maßgabe der 
Anleihebedingungen dem Mittelwert der Aktienkur-
se (Schlussauktionspreise der Nabaltec-Aktie im 
Xetra-Handel oder in einem vergleichbaren Nach-
folgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse) 
an den letzten fünf Handelstagen vor Erklärung 
der Wandlung bzw. der Optionsausübung ent-
spricht. Die Anleihebedingungen können ferner 
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vorsehen, dass die Wandelschuldverschreibungen 
statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital in be-
reits existierende Aktien der Gesellschaft gewan-
delt werden können bzw. das Optionsrecht aus 
den Optionsschuldverschreibungen durch Liefe-
rung solcher Aktien erfüllt werden kann.

e) Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Opti-
onspreis für eine Stückaktie muss mindestens 80 % 
des Mittelwerts der Aktienkurse (Schlussauktions-
preise der Nabaltec-Aktie im Xetra-Handel oder 
in einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der 
Frankfurter Wertpapierbörse) an den letzten fünf 
Handelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung 
durch den Vorstand über die Begebung der Wan-
del- bzw. Optionsschuldverschreibungen betra-
gen. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt.

f) Die neuen Aktien der Gesellschaft sind vom Beginn 
des Geschäftsjahres an gewinnberechtigt, in dem 
sie durch Ausübung des Wandlungs- und/oder 
Optionsrechts oder durch obligatorische Wandlung 
entstehen.

g) Sofern während der Laufzeit der Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen Verwässerungen 
des wirtschaftlichen Werts der Wandlungs- und/oder 
Optionsrechte eintreten, werden diese Rechte 
nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen   
– unbeschadet von § 9 Abs. 1 AktG – angepasst. 
Insbesondere kann der Wandlungs- und/oder Op-
tionspreis nach näherer Bestimmung der Anleihe-
bedingungen ermäßigt werden, wenn die Gesell-
schaft unter Gewährung von Bezugsrechten ihr 
Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen 
Einlagen erhöht, eigene Aktien verkauft oder 
Schuldverschreibungen mit Options- oder Wand-
lungsrechten oder -pflichten oder Optionsrechte 
auf neue oder eigene Aktien ausgibt oder garan-
tiert, ohne den Inhabern der Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen in gleicher Weise 
wie den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. 
Die Anleihebedingungen können darüber hinaus 
für den Fall der Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln, der Zahlung von Dividenden und 
sonstiger Verwässerungsereignisse Anpassungen 
vorsehen. Anstelle einer Anpassung des Wand-
lungs- und/oder Optionspreises kann auch ein Bar-
ausgleich erfolgen.

h) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
auf die Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-
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bungen ganz oder teilweise auszuschließen. Ein 
Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur zulässig

- zum Ausgleich von Spitzenbeträgen,

- zur Gewinnung von Sacheinlagen in Form 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen, oder

- wenn der Ausgabebetrag der zur Bedie-
nung der Wandel- und/oder Optionsschuld-
verschreibungen auszugebenden neuen 
Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich 
unterschreitet und die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 AktG zur 
Bedienung der Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen ausgegebenen Aktien 
insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht 
überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 
Zahl sind Aktien anzurechnen, die im Rahmen 
einer Kapitalerhöhung aus Genehmigtem 
Kapital ausgegeben wurden oder auszugeben 
sind, sofern diese Aktien in entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionä-
re ausgegeben wurden. Auf die Begrenzung 
auf 10 % des Grundkapitals ist ferner die Ver-
äußerung eigener Aktien anzurechnen, wenn 
die Veräußerung auf Grund einer gültigen Er-
mächtigung zur Veräußerung eigener Aktien 
unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt.

i) Die Kosten der Ausgabe der Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen und der Ausgabe 
der durch Ausübung der Wandlungs- und Options-
rechte oder durch obligatorische Wandlung entste-
henden Aktien trägt die Gesellschaft.

j) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die Anleihebedingungen sowie 
die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Aus-
stattung der Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen und des Umtauschverfahrens, 
insbesondere Zinssatz (der auch 0,0 % betragen 
darf), Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Um-
tauschverhältnis, Options- bzw. Wandlungspreis, 
Ausübung des Wandlungsrechts, Bezugsrechts-
ausschluss für Spitzenbeträge, mittelbares Be-
zugsrecht und den Options- bzw. Wandlungszeit-
raum festzusetzen.
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9. Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie 
entsprechende Änderung der Satzung

 Das von der Hauptversammlung am 9. Juni 2011 be-
schlossene Bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2011/I) 
läuft am 8. Juni 2016 aus.

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, fol-
genden Beschluss zu fassen:

a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis 
zu € 4.000.000,00, eingeteilt in bis zu 4.000.000 
Stück auf den Inhaber lautende Aktien ohne 
Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht, wobei 
die Erhöhung der Anzahl der Aktien in demselben 
Verhältnis wie die Erhöhung des Grundkapitals zu 
erfolgen hat (Bedingtes Kapital 2016/I).

 Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließ-
lich der Gewährung von Aktien an die Inhaber 
von Options- bzw. Wandelschuldverschreibun-
gen, die aufgrund der Ermächtigung durch die 
Hauptversammlung vom 30. Juni 2016 von der 
Gesellschaft begeben werden. Die bedingte 
Kapitalerhöhung dient nach Maßgabe der Anlei-
hebedingungen auch der Ausgabe von Aktien an 
Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die 
mit Wandlungspflichten oder Wandlungsrechten 
der Gesellschaft ausgestattet sind. Die Ausgabe 
der neuen Aktien erfolgt zu dem in den Anleihebe-
dingungen jeweils festgelegten Wandlungs- bzw. 
Optionspreis.

b) Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur in dem 
Umfang durchgeführt, wie die Inhaber der Wan-
del- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder 
die Gesellschaft von ihrem Wandlungs- und/oder 
Optionsrecht Gebrauch machen oder eine obliga-
torische Wandlung der Wandelschuldverschrei-
bungen erfolgt und soweit nicht eigene Aktien zur 
Bedienung dieser Rechte zur Verfügung gestellt 
werden. Die aufgrund der Ausübung eines Wand-
lungs- und/oder Optionsrechts oder durch obliga-
torische Wandlung entstehenden neuen Aktien 
der Gesellschaft sind vom Beginn des Geschäfts-
jahres an gewinnberechtigt, in dem sie durch Aus-
übung eines Wandlungs- und/oder Optionsrechts 
oder durch obligatorische Wandlung entstehen.

c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchfüh-
rung festzusetzen.
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d) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der 
Satzung entsprechend dem Umfang der Ausgabe 
von Bezugsaktien zu ändern, sowie alle sonstigen 
damit in Zusammenhang stehenden Änderungen 
der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung 
betreffen.

e) Die Kosten der bedingten Kapitalerhöhung und 
ihrer Durchführung trägt die Gesellschaft.

f) § 4 Ziffer 3 der Satzung wie folgt neu gefasst:

 „3. Das Grundkapital ist um bis zu € 4.000.000,00 
(in Worten: Euro vier Millionen), eingeteilt in bis 
zu 4.000.000 (in Worten: vier Millionen) Stück auf 
den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag 
(Stückaktien) bedingt erhöht, wobei die Erhöhung 
der Anzahl der Aktien in demselben Verhältnis wie 
die Erhöhung des Grundkapitals zu erfolgen hat 
(Bedingtes Kapital 2016/I). Die bedingte Kapitalerhö-
hung dient ausschließlich der Gewährung von Aktien 
an die Inhaber von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächti-
gung der Hauptversammlung vom 30. Juni 2016 von 
der Gesellschaft begeben werden. Die bedingte 
Kapitalerhöhung dient nach Maßgabe der Anlei-
hebedingungen auch der Ausgabe von Aktien an 
Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die 
mit Wandlungspflichten oder Wandlungsrechten 
der Gesellschaft ausgestattet sind. Sie wird nur 
in dem Umfang durchgeführt, wie die Inhaber der 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
oder die Gesellschaft von ihrem Wandlungs- und/
oder Optionsrecht Gebrauch machen oder eine 
obligatorische Wandlung der Wandelschuldver-
schreibungen erfolgt und soweit nicht eigene Ak-
tien zur Bedienung dieser Rechte zur Verfügung 
gestellt werden. Die neuen Aktien der Gesellschaft 
sind vom Beginn des Geschäftsjahres an ge-
winnberechtigt, in dem sie durch Ausübung eines 
Wandlungs- und/oder Optionsrechts bzw. durch 
obligatorische Wandlung entstehen. Der Vorstand 
ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapita-
lerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der 
Satzung entsprechend dem Umfang der Ausgabe 
von Bezugsaktien zu ändern, sowie alle sonstigen 
damit in Zusammenhang stehenden Änderungen 
der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung 
betreffen.“
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Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung

a) Bericht zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§ 71 
Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 Satz 4 sowie Abs. 4 Satz 2 
AktG

 Die von der Hauptversammlung am 9. Juni 2011 be-
schlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG läuft am 8. Juni 2016 
aus. Unter Punkt 6 der Tagesordnung wird der Haupt-
versammlung deshalb vorgeschlagen, die Gesellschaft 
bis zum Ablauf des 31. Mai 2021 gemäß § 71 Abs. 
1 Nr. 8 AktG in bestimmtem Umfang zum Erwerb ei-
gener Aktien zu ermächtigen, wobei ein Erwerb zum 
Zwecke des Handels mit eigenen Aktien jedoch aus-
geschlossen ist. Der Erwerb ist darüber hinaus gemäß 
§ 71 Abs. 2 Satz 2 AktG nur dann zulässig, wenn die 
Gesellschaft im Zeitpunkt des Erwerbs eine Rückla-
ge in Höhe der Aufwendungen für den Erwerb bilden 
könnte, ohne das Grundkapital oder eine nach Gesetz 
oder Satzung zu bildende Rücklage zu mindern, die 
nicht zur Zahlung an die Aktionäre verwandt werden 
darf. Gemäß § 71 Abs. 2 Satz 3 AktG dürfen nur Ak-
tien erworben werden, die voll eingezahlt sind. Die 
erworbenen Aktien dürfen ferner höchstens 10 % des 
am 30. Juni 2016 bestehenden Grundkapitals oder 
des zum Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien bestehen-
den Grundkapitals ausmachen, falls dieses niedriger 
sein sollte. Die Gesellschaft kann von dieser Ermäch-
tigung auch mehrfach Gebrauch machen. Die von der 
Gesellschaft aufgrund der vorgeschlagenen Ermäch-
tigung erworbenen Aktien dürfen jedoch zusammen 
mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der 
Gesellschaft befinden oder ihr nach den einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen zuzurechnen sind, zu 
keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweiligen Grund-
kapitals der Gesellschaft ausmachen. 

 Eigene Aktien können aufgrund der vorgeschlagenen 
Ermächtigung nur über die Börse oder mittels eines 
an alle Aktionäre gerichteten Kaufangebots erworben 
werden. Sollte ein derartiges Kaufangebot überzeich-
net sein, muss die Annahme grundsätzlich im Verhält-
nis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Eine be-
vorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen von bis zu 
50 Aktien kann im Rahmen eines öffentlichen Kaufan-
gebots jedoch vorgesehen werden, um die technische 
Abwicklung des Aktienerwerbs zu erleichtern.

 Bei beiden Erwerbsformen darf der von der Gesell-
schaft zu entrichtende Preis je Aktie (ohne Erwerbs-
nebenkosten) den jeweils maßgeblichen Börsenkurs 
der Nabaltec-Aktie nicht um mehr als 10 % über- oder 
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unterschreiten. Maßgeblicher Börsenkurs ist der nach 
näherer Maßgabe der Ermächtigung zu ermittelnde 
Durchschnittskurs an den letzten drei Handelstagen 
vor der Verpflichtung der Gesellschaft, Aktien über die 
Börse zu erwerben, bzw. vor der Veröffentlichung ei-
nes an alle Aktionäre gerichteten Kaufangebots.

 Die aufgrund der vorgeschlagenen Ermächtigung 
erworbenen eigenen Aktien können bis zum Ablauf 
des 31. Mai 2021 über die Börse oder über ein an alle 
Aktionäre gerichtetes öffentliches Angebot wieder ver-
äußert werden. Bei einer Veräußerung durch Angebot 
an alle Aktionäre soll der Vorstand ermächtigt sein, 
auch den Inhabern etwa von der Gesellschaft ausge-
gebener Optionsrechte, Wandelschuldverschreibun-
gen und Wandelgenussrechte ein Bezugsrecht auf die 
zur Veräußerung vorgesehenen Aktien in dem Umfang 
einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Op-
tions- oder Wandelrechte zustünde. Das Bezugsrecht 
der Aktionäre soll für diese Fälle im erforderlichen Um-
fang bereits durch Beschluss der hiermit geladenen 
Hauptversammlung ausgeschlossen werden. Der Vor-
stand soll ferner ermächtigt werden, das Bezugsrecht 
der Aktionäre bei Veräußerung eigener Aktien mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats in weiteren Fällen aus-
zuschließen, und zwar in dem durch § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG gesteckten Rahmen sowie dann, wenn die 
eigenen Aktien entweder als Belegschaftsaktien an Ar-
beitnehmer der Gesellschaft und mit ihr verbundener 
Unternehmen ausgegeben bzw. zur Bedienung von 
Aktienoptionen der Gesellschaft dienen sollen, die Ar-
beitnehmern oder Organmitgliedern der Gesellschaft 
und mit ihr verbundener Unternehmen eingeräumt 
wurden, oder wenn diese Aktien als Gegenleistung 
beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder Beteiligungen an Unternehmen eingesetzt wer-
den sollen (Akquisitionsfinanzierung).

 Die vorgesehene Ermächtigung des Vorstands, ein 
öffentliches Angebot zum Erwerb eigener Aktien nicht 
nur an die Aktionäre, sondern auch an die Inhaber von 
der Gesellschaft im Zeitpunkt des Angebots bereits 
ausgegebener Optionsrechte, Wandelschuldverschrei-
bungen und Wandelgenussrechte zu richten und der 
damit verbundene Vorschlag, das Bezugsrecht der 
Aktionäre entsprechend einzuschränken, soll den 
Vorstand in die Lage versetzen, im Interesse der Ge-
sellschaft und ihrer Aktionäre zu vermeiden, dass der 
Wandlungs- oder Optionspreis für Aktien der Gesell-
schaft nach den jeweiligen Wandlungs- und Options-
bedingungen ermäßigt werden muss.
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 Die Ausgabe von Belegschaftsaktien liegt ebenfalls im 
Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, weil sie 
die Identifikation mit dem Unternehmen und das be-
sondere Interesse der Arbeitnehmer an einer erfolgrei-
chen Unternehmensentwicklung fördert und damit der 
Unternehmenswert gesteigert werden kann. Beleg-
schaftsaktien gehören zu den international üblichen 
Vergütungsmethoden und sind geeignet, qualifizierte 
Mitarbeiter für die Gesellschaft zu gewinnen und dau-
erhaft an sie zu binden. Bei der Bemessung des von 
Arbeitnehmern zu entrichtenden Kaufpreises wird die 
Gesellschaft eine bei Belegschaftsaktien übliche und 
am Unternehmenserfolg orientierte angemessene Ver-
günstigung einräumen. Ein Aktienoptionsprogramm 
mit Rechten und/oder Pflichten zum Aktienerwerb für 
Arbeitnehmer und Organmitglieder existiert bei der 
Gesellschaft derzeit nicht. Die vorgeschlagene Er-
mächtigung enthält dementsprechend noch keine Vor-
gaben hinsichtlich der Ausgabebeträge für Aktienoptio-
nen, der Aufteilung derartiger Optionen auf Organmit-
glieder und Arbeitnehmer, der Erfolgsziele, der Er-
werbs- und Ausübungszeiträume und der Wartezeiten 
für eine erstmalige Ausübung; diese Vorgaben bleiben 
künftigen Beschlüssen der Hauptversammlung vorbe-
halten. Von der Ermächtigung, eigene Aktien zur Be-
dienung von Optionsrechten von Arbeitnehmern und 
Organmitgliedern einzusetzen, kann die Verwaltung 
also erst dann Gebrauch machen, wenn die Hauptver-
sammlung die genannten Vorgaben für die Ausgabe 
von Aktienoptionen festgelegt hat.

 Von der Ermächtigung, eigene Aktien zur Akquisitions-
finanzierung einzusetzen, und dabei zwangsläufig das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wird die 
Verwaltung nur dann Gebrauch machen, wenn der Er-
werb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Be-
teiligungen an Unternehmen in jedem Einzelfall im In-
teresse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt und 
der Bezugsrechtsausschluss geeignet, erforderlich 
und angemessen ist, um den Erwerb zu realisieren. 
Bei Akquisitionen der genannten Art ist der Verkäufer 
häufig aus steuerlichen oder sonstigen Gründen eher 
an einer Gegenleistung in Form von Aktien der Ge-
sellschaft als an einer Geldzahlung interessiert. Die 
Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung 
anbieten zu können, kann damit die Verhandlungs-
position der Gesellschaft stärken. Im Einzelfall kann 
es auch im Interesse der Gesellschaft liegen, den 
Verkäufer als Aktionär zu gewinnen. Vorstand und 
Aufsichtsrat werden bei Einsatz eigener Aktien der Ge-
sellschaft zur Akquisitionsfinanzierung die Interessen 
der Aktionäre bei Festlegung der Bewertungsrelati-
onen angemessen wahren und dabei insbesondere 
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den Börsenkurs der Nabaltec-Aktie im Vorfeld der 
jeweiligen Transaktion berücksichtigen. Eine schema-
tische Anknüpfung an einen bestimmten Börsenkurs 
ist allerdings nicht vorgesehen, um einmal erzielte 
Verhandlungsergebnisse durch Schwankungen des 
Börsenkurses nicht wieder in Frage zu stellen.

 Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, die von 
der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats auch in anderer Weise als 
über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionä-
re wieder zu veräußern, wenn der Veräußerungspreis 
den Börsenkurs der Nabaltec-Aktie zum Zeitpunkt der 
Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet und die 
veräußerten Aktien nicht mehr als 10 % des bei Veräu-
ßerung vorhandenen Grundkapitals ausmachen. Unter 
der genannten Bedingung und im genannten Umfang 
kann das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen 
werden. Dabei sind auf die genannte Obergrenze von 
10 % des Grundkapitals sämtliche Aktien anzurech-
nen, die von der Gesellschaft während der Laufzeit 
der vorgeschlagenen Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben oder ver-
äußert werden bzw. zur Bedienung von Options- oder 
Wandlungsrechten dienen, die während der Laufzeit 
der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre eingeräumt worden sind. Der in dieser 
Ermächtigung enthaltene Bezugsrechtsausschluss 
wird durch § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausdrücklich zu-
gelassen, der bei Veräußerung eigener Aktien durch 
die Gesellschaft entsprechend anwendbar ist. Mit 
dieser Ermächtigung soll die Verwaltung in die Lage 
versetzt werden, institutionellen und strategischen 
Investoren Aktien anzubieten, den Aktionärskreis zu 
erweitern und auf günstige Börsensituationen schnell 
und flexibel reagieren zu können. Der Verzicht auf die 
zeit- und kostenaufwändige Abwicklung des Bezugs-
rechts und die mit diesem in der Regel verbundenen, 
nicht unwesentlichen Abschläge vom Börsenpreis führt 
auch bei der Veräußerung eigener Aktien aufgrund der 
marktnahen Preisfestsetzung regelmäßig zu deutlich 
höheren Mittelzuflüssen bei der Gesellschaft und liegt 
damit in deren Interesse und im Interesse der Aktionä-
re. Den Interessen der Aktionäre wird im Übrigen auch 
dadurch Rechnung getragen, dass der Umfang der 
Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts ver-
äußert werden dürfen, begrenzt ist und der Veräuße-
rungspreis den jeweiligen Börsenkurs nicht wesentlich 
unterschreiten darf. 

 Der Vorstand soll schließlich gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 
Satz 6 AktG ermächtigt werden, die aufgrund der vor-
geschlagenen Ermächtigung erworbenen eigenen Ak-
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tien mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum Ablauf 
des 31. Mai 2021 auch ohne erneuten Beschluss der 
Hauptversammlung einzuziehen. 

 Über eine etwaige Ausnutzung der vorgeschlagenen 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu de-
ren Verwendung wird der Vorstand jeweils in der auf 
die Ausnutzung folgenden Hauptversammlung berich-
ten.

b)  Bericht zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß §§ 203 
Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 sowie Abs. 4 Satz  
2 AktG

 Die Gesellschaft verfügt gemäß § 4 Ziffer 4 ihrer Sat-
zung über ein genehmigtes Kapital in Höhe von  
€ 4,0 Mio., das nur noch bis zum 8. Juni 2016 ausge-
nutzt werden kann. Unter Punkt 7 der Tagesordnung 
wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, auch für 
die folgenden knapp 5 Jahre ein genehmigtes Kapital 
zu schaffen. Die Bedingungen des neuen genehmig-
ten Kapitals sollen den bisher für die Gesellschaft 
geltenden Regelungen weitestgehend entsprechen. 
Das genehmigte Kapital soll € 4,0 Mio. betragen und 
künftig bis zum Ablauf des 31. Mai 2021 ausgenutzt 
werden können. Bei Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals ist den Aktionären grundsätzlich ein unmit-
telbares oder mittelbares Bezugsrecht einzuräumen. 
Nur in vier Fällen, die schon in der Vergangenheit zum 
Ausschluss des Bezugsrechts führen konnten, soll der 
Vorstand erneut ermächtigt werden, das Bezugsrecht 
der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats aus-
zuschließen, und zwar ausschließlich zum Ausgleich 
von Spitzenbeträgen, zur Bedienung von Wandlungs- 
und Optionsrechten aus Schuldverschreibungen der 
Gesellschaft, zur Gewinnung von Sacheinlagen sowie 
in dem durch § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gesteckten 
Rahmen auch gegen Bareinlagen.

 Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 
für Spitzenbeträge dient der Darstellung eines prakti-
kablen Bezugsverhältnisses. Ohne diesen Ausschluss 
würde die technische Durchführung von Kapitalerhö-
hungen, die in der Regel auf runde Beträge lauten, 
aus denen sich kein praktikables Bezugsverhältnis 
ergibt, und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich 
erschwert. Der Vorstand wird die freien Spitzen ent-
weder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger 
Weise bestmöglich verwerten.

 Die vorgesehene Ermächtigung, das Bezugsrecht der 
Aktionäre zu Gunsten der Inhaber von Wandlungs- 
und Optionsrechten aus Schuldverschreibungen aus-
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zuschließen, ermöglicht es der Verwaltung im Interes-
se der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu vermeiden, 
dass der Wandlungs- oder Optionspreis im Falle einer 
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital nach den 
jeweiligen Wandlungs- und Optionsbedingungen er-
mäßigt werden muss.

 Für eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 
gegen Sacheinlagen, die zwangsläufig zum Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre führt, gilt 
das bereits im Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der 
Tagesordnung Gesagte entsprechend: Die Verwal-
tung wird auch das genehmigte Kapital nur dann zur 
Akquisitionsfinanzierung einsetzen, wenn der Erwerb 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-
gungen an Unternehmen in jedem Einzelfall im Inte-
resse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt und 
der Bezugsrechtsausschluss geeignet, erforderlich 
und angemessen ist, um den Erwerb zu realisieren. 
Auch bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen 
werden Vorstand und Aufsichtsrat für angemessene 
Bewertungsrelationen sorgen, insbesondere den Bör-
senpreis der Nabaltec-Aktie im Vorfeld der Transaktion 
angemessen berücksichtigen. Auf die entsprechenden 
Ausführungen im Bericht des Vorstands zu Punkt 6 
der Tagesordnung wird verwiesen.

 Die schließlich vorgesehene Möglichkeit, auch im 
Rahmen des genehmigten Kapitals neue Aktien gegen 
Bareinlage in dem gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
zulässigen Umfang unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre auszugeben, versetzt die Verwal-
tung in die Lage, kurzfristig günstige Börsensituatio-
nen auszunutzen und durch marktnahe Preisfestset-
zung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und damit 
eine größtmögliche Stärkung des Eigenkapitals der 
Gesellschaft zu erzielen. Der Ausgabebetrag für die 
neuen Aktien darf in diesem Falle nach den gesetzli-
chen Bestimmungen und nach der vorgeschlagenen 
Ermächtigung den Börsenpreis der Nabaltec-Aktie 
nicht wesentlich unterschreiten. Vorstand und Auf-
sichtsrat werden einen etwaigen Abschlag vom Bör-
senpreis so niedrig bemessen, wie dies nach den im 
Zeitpunkt der Platzierung der neuen Aktien herrschen-
den Marktbedingungen möglich ist. Den Interessen 
der Aktionäre wird schließlich auch dadurch Rechnung 
getragen, dass die unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegebenen neuen Aktien zu keinem Zeit-
punkt mehr als 10 % des jeweiligen Grundkapitals 
ausmachen dürfen und auf diese Obergrenze auch 
alle anderen Aktien angerechnet werden, die von der 
Gesellschaft beispielsweise auf Grund der unter Punkt 
6 der Tagesordnung vorgeschlagenen Ermächtigung 
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oder auf andere Weise unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre veräußert oder ausgegeben wer-
den.

 Vorstand und Aufsichtsrat werden in jedem Einzelfall 
sorgfältig prüfen, ob bei Ausnutzung des genehmig-
ten Kapitals von der Möglichkeit Gebrauch gemacht 
werden muss, das Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
schließen. Die Verwaltung wird von dieser Möglichkeit 
nur dann Gebrauch machen, wenn dies nach über-
einstimmender Einschätzung des Vorstands und des 
Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und ihrer 
Aktionäre liegt.

 Über jede Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird 
der Vorstand in der jeweils folgenden Hauptversamm-
lung berichten.

c) Bericht zu Punkt 8 und Punkt 9 der Tagesordnung 
gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 sowie 
Abs. 4 Satz 2 AktG

 Die Gesellschaft verfügt gemäß § 4 Ziffer 3 ihrer Sat-
zung über ein bedingtes Kapital in Höhe von  
€ 4,0 Mio., das ausschließlich der Gewährung von Ak-
tien an die Inhaber von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen dient, die von der Gesellschaft 
aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung 
vom 9. Juni 2011 ausgegeben werden. Die Gesell-
schaft hat von der genannten Ermächtigung bisher 
keinen Gebrauch gemacht; die Ermächtigung und mit 
ihr das bedingte Kapital erlöschen am 8. Juni 2016. 
Unter Punkt 8 und Punkt 9 der Tagesordnung wird der 
Hauptversammlung vorgeschlagen, die Verwaltung 
auch für die folgenden knapp 5 Jahre zu ermächtigen, 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen aus-
zugeben, und zur Erfüllung der Wandel- und/oder Op-
tionsansprüche auf Aktien der Gesellschaft erneut ein 
bedingtes Kapital zu schaffen. Dabei sollen die Bedin-
gungen für die Ausgabe von Wandel- und/oder Opti-
onsschuldverschreibungen sowie für das bedingte Ka-
pital den bisher für die Gesellschaft geltenden Rege-
lungen weitgehend entsprechen, wobei neu aufgrund 
der letzten Änderung des § 192 Abs. 1 AktG auch ein 
Wandlungsrecht der Gesellschaft vorgesehen werden 
kann („umgekehrte Wandelanleihe“). Der Vorstand soll 
ermächtigt werden, in der Zeit bis zum Ablauf des  
31. Mai 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein-
malig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Wan-
del- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Ge-
samtbetrag von bis zu € 150.000.000,00 und mit einer 
Laufzeit von längstens 15 Jahren auszugeben und 
den Inhabern der Schuldverschreibungen Wandel- 
und/oder Optionsrechte auf bis zu 4.000.000 Aktien 
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der Gesellschaft einzuräumen, die aus einem neuen 
bedingten Kapital von bis zu € 4,0 Mio. bedient wer-
den. In Bezug auf die Wandelschuldverschreibungen 
kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
auch vorsehen, dass ausschließlich die Gesellschaft, 
ausschließlich der Inhaber der Wandelschuldver-
schreibung oder sowohl die Gesellschaft als auch der 
Inhaber der Wandelschuldverschreibung das Wand-
lungsrecht ausüben können. Bei der Gestaltung der 
Optionsbedingungen hat die Verwaltung die im Er-
mächtigungsbeschluss im Einzelnen enthaltenen Vor-
gaben einzuhalten, die den bisher für die Gesellschaft 
geltenden Vorgaben entsprechen. 

 Vorstand und Aufsichtsrat sollen nur noch in drei 
Fällen zum Ausschluss des Bezugsrechts ermächtigt 
werden, die auch im Rahmen des genehmigten Kapi-
tals zum Ausschluss des Bezugsrechts führen können, 
und zwar zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, zur 
Gewinnung von Sacheinlagen und in dem durch § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG gesteckten Rahmen.

 Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 
für Spitzenbeträge dient der Darstellung eines prakti-
kablen Bezugsverhältnisses. Ohne diesen Ausschluss 
würde die technische Durchführung der Begebung von 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die 
in der Regel auf runde Beträge lauten, aus denen sich 
kein praktikables Bezugsverhältnis ergibt, und die Aus-
übung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Der Vor-
stand wird die freien Spitzen entweder durch Verkauf 
über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich 
verwerten.

 Für einen etwaigen Einsatz von Wandel- und/oder  
Optionsschuldverschreibungen zur Akquisitionsfinan-
zierung gilt das bereits in den Berichten des Vorstands 
zu Punkt 6 und Punkt 7 der Tagesordnung Gesagte 
entsprechend: Die Verwaltung wird auch Wandel-  
und/oder Optionsschuldverschreibungen nur dann un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre für den 
genannten Zweck einsetzen, wenn der Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an Unternehmen in jedem Einzelfall im Interesse der 
Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt und der Bezugs-
rechtsausschluss geeignet, erforderlich und angemes-
sen ist, um den Erwerb zu realisieren. Auch in diesem 
Fall werden Vorstand und Aufsichtsrat für angemes-
sene Bewertungsrelationen sorgen, insbesondere 
den Börsenpreis der Nabaltec-Aktie im Vorfeld der 
Transaktion angemessen berücksichtigen. Auf die 
entsprechenden Ausführungen in den Berichten des 
Vorstands zu Punkt 6 und Punkt 7 der Tagesordnung 
wird verwiesen.
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 Die vorgesehene Ermächtigung, das Bezugsrecht der 
Aktionäre auf Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen dann auszuschließen, wenn der Aus-
gabebetrag der zur Bedienung der Wandel- und/oder 
Optionsrechte aus diesen Schuldverschreibungen 
benötigten Aktien den Börsenpreis der Nabaltec-Aktie 
nicht wesentlich unterschreitet und wenn die Gesamt-
zahl der benötigten Aktien einen Anteil von 10 % des 
Grundkapitals nicht überschreitet, ist durch die Rege-
lung in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gedeckt, auf die in 
den für Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibun-
gen geltenden gesetzlichen Bestimmungen verwiesen 
wird (§ 221 Abs. 4 Satz 2 AktG). Nach § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre dann zulässig, wenn eine „Kapitalerhöhung 
gegen Bareinlagen 10 vom Hundert des Grundkapitals 
nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den Börsen-
preis nicht wesentlich unterschreitet.“ Die vorgeschla-
gene Ermächtigung stellt sicher, dass an Inhaber von 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre aus-
gegeben wurden, nur eine begrenzte Zahl von Aktien 
aus dem bedingten Kapital ausgegeben werden darf. 
Die Zahl dieser Aktien darf einen Anteil von 10 % des 
Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder 
am Tag der Hauptversammlung noch im Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung. Auf diese Obergrenze 
sind auch alle anderen Aktien der Gesellschaft anzu-
rechnen, die von der Gesellschaft bis zum Ablauf des 
31. Mai 2021 unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre veräußert oder ausgegeben werden. Die 
Verwaltung wird durch diesen gesetzlich vorgesehe-
nen Bezugsrechtsausschluss in die Lage versetzt, 
kurzfristig auf die Entwicklung der Kapitalmärkte zu 
reagieren und durch eine marktnahe Festlegung 
der Konditionen für Wandel- und Optionsschuldver-
schreibungen optimale Bedingungen zu erzielen. Die 
Platzierung von Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen unter Bezugsrechtsausschluss eröffnet 
die Möglichkeit, einen höheren Mittelzufluss je Schuld-
verschreibung als im Falle einer Emission mit Be-
zugsrecht zu realisieren, da die Verwaltung kurzfristig 
auf günstige Börsensituationen reagieren kann, keine 
Sicherheitsabschläge bei der Festlegung der Schuld-
verschreibungsbedingungen vornehmen muss und der 
Erfolg der Platzierung nicht durch die Ungewissheit 
über das Bezugsverhalten der Aktionäre in Frage ge-
stellt wird.

 Für den Fall, dass die Verwaltung Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre in dem durch § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG gesteckten Rahmen ausgeben sollte, wird 
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den Interessen der Aktionäre dadurch Rechnung ge-
tragen, dass der Ausgabebetrag der Schuldverschrei-
bungen den nach anerkannten finanzmathematischen 
Methoden ermittelten theoretischen Marktwert dieser 
Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschrei-
ten wird und damit keine nennenswerte wirtschaftliche 
Verwässerung des Wertes der Aktien der Gesellschaft 
eintreten kann. Bei einem Ausschluss des Bezugs-
rechts im genannten eingeschränkten Umfang würde 
den Aktionären also kein nennenswerter wirtschaftli-
cher Nachteil entstehen; seine Beteiligungsquote kann 
jeder Aktionär durch Zukauf über die Börse aufrechter-
halten. Vorstand und Aufsichtsrat werden für den Fall 
eines Bezugsrechtsausschlusses bei der Festlegung 
des Ausgabepreises für Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen sachkundigen Rat etwa bei 
einem die Emission begleitenden Kreditinstitut oder 
einem anderen sachverständigen Dritten einholen, um 
sicherzustellen, dass eine nennenswerte wirtschaftli-
che Verwässerung des Wertes der bereits ausgegebe-
nen Aktien der Gesellschaft durch den Bezugsrechts-
ausschluss nicht eintritt.

 Vorstand und Aufsichtsrat werden auch bei einer 
etwaigen Ausgabe von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen auf Grund der vorgeschla-
genen neuen Ermächtigung sorgfältig prüfen, ob ein 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre geeignet, 
erforderlich und angemessen ist, um das mit der 
Ausgabe der Schuldverschreibungen verfolgte Ziel zu 
erreichen. Die Verwaltung wird von der Ermächtigung 
zum Ausschluss des Bezugsrechts nur dann Ge-
brauch machen, wenn dies nach übereinstimmender 
Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im 
Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt.

 Der Vorstand wird über die Ausgabe von Wandel-  
und/oder Optionsschuldverschreibungen auf Grund 
der vorgeschlagenen Ermächtigung sowie über die 
Bedienung von Wandel- und Optionsrechten aus 
dem neuen bedingten Kapital jeweils in der folgenden 
Hauptversammlung berichten.

Anträge von Aktionären

Gegenanträge zu einem Vorschlag der Verwaltung rich-
ten Sie bitte unter Beifügung Ihrer Aktionärslegitimation 
ausschließlich an die Nabaltec AG, Vorstand, Alustraße 
50 - 52, 92421 Schwandorf, Fax: +49 9431 53-260. Ge-
genanträge, die der Gesellschaft – ohne Berücksichtigung 
des Tages der Hauptversammlung und des Zugangstages 
– mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also 
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spätestens am Mittwoch, 15. Juni 2016, zugehen und die 
Voraussetzungen des § 126 AktG erfüllen, werden auf der 
Internetseite der Gesellschaft (www.nabaltec.de) veröf-
fentlicht.

Zahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
besteht das Grundkapital der Gesellschaft aus 8.000.000 
Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien). Jede Aktie ge-
währt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Zahl 
der Stimmrechte beträgt damit ebenfalls 8.000.000. 

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-
übung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre 
berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung unter der 
nachfolgend genannten Adresse in Textform (§ 126 b BGB) 
in deutscher oder englischer Sprache anmelden und ihre 
Berechtigung nachweisen:

Nabaltec AG
c/o PR IM TURM HV-Service AG
Römerstraße 72 - 74
68259 Mannheim
Deutschland
Telefax: +49 621 7177213
E-Mail: eintrittskarte@pr-im-turm.de

Zum Nachweis der Berechtigung reicht ein durch das de-
potführende Institut erstellter besonderer Nachweis des An-
teilsbesitzes aus, der sich auf den Beginn des 21. Tages 
vor der Hauptversammlung, also auf Donnerstag,  
9. Juni 2016, 00:00 Uhr, beziehen und zusammen mit der 
Anmeldung spätestens am Donnerstag, 23. Juni 2016, bei 
der vorstehend genannten Stelle eingehen muss. Den Ak-
tionären, die ihre Anmeldung und den genannten Nach-
weis ihres Anteilsbesitzes form- und fristgerecht übermit-
teln, werden Eintrittskarten für die Hauptversammlung zu-
gesandt. Die Aktionäre werden darum gebeten, möglichst 
frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des 
genannten Nachweises zu sorgen, damit der rechtzeitige 
Zugang der Eintrittskarten sichergestellt ist.

Aktionäre, die ihre Anmeldung und den Nachweis ihres 
Anteilsbesitzes form- und fristgerecht übermittelt haben 
und nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen 
wollen, können sich in der Hauptversammlung und bei 
der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmäch-
tigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung 
von Aktionären, vertreten lassen. Handelt es sich bei dem 
Bevollmächtigten um ein Kreditinstitut oder einen anderen 
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in § 135 AktG genannten Aktionärsvertreter, gelten für die 
Form und den Nachweis der Vollmacht die gesetzlichen 
Bestimmungen. Alle übrigen Bevollmächtigten haben sich 
durch Vorlage der Eintrittskarte des Aktionärs und einer 
Vollmacht auszuweisen. Vollmachtsformulare sind der 
Eintrittskarte beigefügt und können auch bei der Gesell-
schaft angefordert werden.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären ferner die Mög-
lichkeit, sich durch einen von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter als Bevollmächtigten in der Haupt-
versammlung vertreten zu lassen. Der von der Gesell-
schaft benannte Stimmrechtsvertreter übt im Fall der Be-
vollmächtigung das Stimmrecht weisungsgebunden aus. 
Bei fehlenden oder nicht eindeutig erteilten Weisungen 
wird sich der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft der 
Stimme enthalten. Der Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Wi-
dersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur 
Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung 
von Anträgen entgegen. Die Aktionäre, die dem von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Voll-
macht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintritts-
karte zur Hauptversammlung, die unter den vorstehend 
genannten Voraussetzungen zugesandt wird. Die Einzel-
heiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ergeben 
sich aus den Unterlagen, die den Aktionären zusammen 
mit der Eintrittskarte zugehen. 

Schwandorf, im Mai 2016
Der Vorstand
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Wegbeschreibung zum Amberger Congress 
Centrum

MiT DEM AUTO
Von Westen und Norden über die A6 Nürnberg-Heil-
bronn, Ausfahrt Amberg-Stadtmitte und weiter über die 
Bundesstraße 299.

Von Süden über die A93 Regensburg-Hof, Ausfahrt 
Schwandorf/Amberg und weiter über die B 85. 

In Amberg folgen Sie bitte der Ausschilderung Stadtmitte/
ACC.

Hinweis für Autofahrer mit Navigationssystem:
Bitte navigieren Sie „Amberg/Schießstätteweg 8“.

MiT DEr BAHN 
Ambergs Bahnhof ist an das ICE-Schienennetz der Deut-
schen Bahn angeschlossen. Das ACC ist vom Bahnhof zu 
Fuß in ca. 7 Minuten zu erreichen. 

MiT DEM FLUGZEUG 
Vom Flughafen Nürnberg sind Sie mit dem PKW in 
40 Minuten im ACC.

Parken:
Bitte beachten Sie, dass im Umfeld des ACC teilweise
kostenlose öffentliche Parkplätze zur Verfügung stehen.

Weitere Parkmöglichkeiten (kostenpflichtig):
Parkplatz Schießstätteweg,
Parkgarage am Kurfürstenbad

Die Nabaltec AG wird keine Parkgebühren erstatten.



Nabaltec AG
Alustraße 50 - 52
92421 Schwandorf
Deutschland

Telefon:  +49 9431 53-202
Telefax:  +49 9431 53-260 

E-Mail: investorrelations@nabaltec.de
www.nabaltec.de


